
Besondere Bedingung Nr. 8816
ALLIANZ BUSINESS - Versicherung Zusätzlicher Gefahren

Es gelten folgende Ergänzungen bzw. Erweiterungen zu den Allgemeinen Bedingungen der Allianz Business
Versicherung für Sach- und Betriebsunterbrechungsrisken (ASBB 2014), ABSCHNITT I - SACHVERSICHERUNG:

1. Adaptierungen der Versicherungsräumlichkeiten

Die Wiederherstellungskosten von Adaptierungen der Versicherungsräumlichkeiten gelten im Rahmen der
versicherten Betriebseinrichtung mitversichert, sofern die Wiederherstellung gesetzlich oder vertraglich zu
Lasten des Versicherungsnehmers zu erfolgen hat und aus einer anderweitigen Versicherung keine Entschädi-
gung erlangt werden kann.

2. Unterversicherungsverzicht

In Abänderung des Artikel 10 (2) der Allgemeinen Bedingungen für die Sachversicherung (ABS 2013) wird
Folgendes vereinbart:

Unterversicherung wird erst dann eingewandt, wenn im Schadenfall festgestellt wird, dass die der Prämienbe-
rechnung zu Grunde gelegten Versicherungssummen um mehr als 15% niedriger waren als die tatsächlich
vorhandenen Versicherungswerte.

In diesem Fall wird der Schaden nur nach dem Verhältnis der versicherten Versicherungssummen zu den
tatsächlich vorhandenen Versicherungswerten ersetzt.

Eine vorhandene Vorsorge oder ein vereinbarter Summenausgleich wird vor dieser Unterversicherungsermitt-
lung auf die betroffenen Positionen aufgeteilt.


